Tip des Monats 12/06
Abgekürzter Kreisverkehr
Der Fahrer eines PKW war über die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gefahren statt aussenherum. Er wollte hierdurch ohne Umweg möglichst schnell die gegenüberliegende Ausfahrt erreichen. Bei diesem Fahrmanöver kollidierte er mit einem in den Kreisverkehr einfahrenden Fahrzeug.

Das Oberlandesgericht Hamm verurteilte den Fahrer zum Schadensersatz. Nach Ansicht der Richter sei der Kreisverkehr u.a. auch dazu gedacht, dass Autofahrer ihre Geschwindigkeit drosseln. Folge dieses Konzeptes sei es dann, dass das allgemein gültige Rechtsfahrgebot auch im Kreisverkehr gelte. Dies verbietet ein Befahren der Mittelinsel eines Kreisverkehrs.
(Oberlandesgericht Hamm, Aktenzeichen 27 U 87/03)
